
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In Fällen häuslicher Gewalt erhalten Sie Bera-

tung und Unterstützung bei: 
 

Beauftragte für Frauen und Kinder 
beim Polizeipräsidium Oberfranken 

0921 / 506 - 1311 
 

Beratungsstelle für Frauen und Kinder 
der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg 

0951 / 9129 – 480 
 

Schwerpunktsachbearbeiter  
- "Häusliche Gewalt"  

- bei den Polizeiinspektionen 
 Bamberg-Stadt  0951 / 91 29 - 0 
 Bamberg-Land   0951 / 91 29 - 0 
 Forchheim   09191 / 70 90 - 0 
 Ebermannstadt  09194 / 73 88 - 0 

 
Selbstverständlich können Sie bei jeder Poli-

zeidienststelle Anzeige erstatten oder im  
Notfall die Ruf-Nummer 110 wählen. 
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Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten 
 
 Frauenhaus Bamberg 

0951 / 5 82 80 
 
 Notruf bei sexualisierter Gewalt 

0951 / 986 87 30 
 
 Beratungsstelle für Lebensfragen Bamberg 

0951 / 20 1000 
 

 Familienberatungsstelle Forchheim 
09191 / 707 240  
 

 Kriminalitätsopferhilfe „WEISSER RING“  
Bamberg    09505 / 33 90 35 
Forchheim    09545 / 50 90 99 
Opfer-Telefon bundesweit 116 006  
 

 Zentrum Bayern Familie und Soziales  
(ZBFS) 
Sonderbetreuer für Opfer von Gewalt 
0921 / 605 – 22 55 

 
 Jugendämter 

Stadt Bamberg 0951 / 87 - 1 
Landratsamt Bamberg 0951 / 85 - 0 
Landratsamt Forchheim 09191 / 86 - 0 

 
 Gleichstellungsbeauftragte der Städte und 

Landratsämter  

 
Rechtliche Möglichkeiten 

 
Neben strafrechtlichen stehen Ihnen auch z.B. 
folgende zivilrechtliche Maßnahmen zur Ver-
fügung:  
Beantragung einer einstweiligen Anordnung /  
Verfügung auf:  
 

 Zuweisung der Wohnung  
 Näherungs- bzw. Kontaktverbot 
 Sorge- / Umgangsrecht 

 
Bei der Antragsstellung kann Ihnen die 
Rechtsantragsstelle beim Amtsgericht behilf-
lich sein.  
 
Amtsgericht Bamberg 0951 / 833 - 0 
  Forchheim 09191 / 710 - 0 
 
In allen rechtlichen Fragen wenden Sie sich 
bitte an einen Rechtsanwalt. Die dadurch ent-
stehenden Kosten können evtl. im Weg der 
Prozesskostenhilfe durch den Staat über-
nommen werden. Auch bei der Stellung eines 
Antrags auf Gewährung von Prozesskosten-
hilfe kann Ihnen die Rechtsantragsstelle beim 
Amtsgericht behilflich sein. 
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